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SCHARER

Wieviel Religion braucht die Schule?
Zur gesellschaftlichen Plausibilität- Religions- und Ethikunterricht

Walr gut ausgebaut. den Städten be-
mehrfacher Hinsicht lst, speziell Öster- suchten fast alle Kinder die Elementar-

reich, das Verhältnis Von Kirche(n) und
Schule LIEeEU Gespräch gekommen: Die chulen ab dem Lebensjahr. Gerade

dort Tre1tetie sich das stentumAbmeldung VO Religionsunterricht be-
zuerst aus.ziehungsweise die Nichtteilnahme konfes-

sionsloser chüleriInnen wirft die rage auf, Die des Unterrichts die
WI1e der Schulorganisationsgesetz fest-
geschriebene Auftrag der Schule weiterhin en Mythologien und O0SO-
gewährleistet werden Die Diskussion phien DIie rage, VOT der die frühe Kir-

che stand, WAar.: Soll ın istInneneine mögliche Einführung 1nes
unterrichtes für Jjene SchülerInnen, die nicht die chule verbieten? Selbst Tertullian
AIn Religionsunterricht eilnehmen, hat die (T ach 220), der charfe Kritiker heid-rage nach der gesellschaftlichen Plausi-
bilität ines konfessionell gebundenen Reli- nischer er ung, verbot ZW ar

gionsunterrichtes TieU angeheizt. Schließlich für Christen den Beruf des Lehrers,
StEe| die Gesellschaft relativ hilflos dem verteidigte aber den Schulbesuch der
Phänomen gegenüber, daß die zunehmende Kinder. Er meinte, da{fs sich eın gläubi-Individualisierung VO]  5 Weltanschauungen

ıner Pluralität der Religionen tI die SCI Schüler nich:  en die heidnischen
N Teil freischwebenı und nicht mehr kümmere, sondern der vorher
konfessionell eingebunden wirksam WEeTlI- gelernte Glaube sich immer durch-
den. Auf dem Hintergrund dieser aktuel- Setize
len Herausforderung fragt unser utor, uch nach der onstantinischen Wen-Professor ür Katechetik und KReligions-
pädagogik der Universität Innsbruck, de War die chule VO!  - der antiken
nach dem grundsätzlichen Verhältnis von Bildung es S1e wurde
Kirche Religion Schule Gesellschaft. von Augustinus ausdrücklich den
(Redaktion) Dienst der SC  iftauslegung gestellt.

Bis Mittelalter wurden heidnische
Schulbücher verwendet. Gleichzeitig
Wa och Gregor der Großfße (T 604)

Die frühkirchliche Skepsis gegenüber VOI der eidnischen Grammatik
„religiösen“ Schulen Das frühe hristentum gründete eiıne

eigenen hulen, weil die Kinder
Das 1sten) traf auf eıne nächst außerhalb des Gesi  tswinkels
Situation, der die chule selbst- der Gemeinden agen Gewisse Aus-
verständlich muıt eligion verbunden nahmen bildeten die frühen Öster.
WAäl, allerdings aQus der 1C| der Insgesamt wandte sich das Christen-
hristInnen mıit heidnischer eligion. zunächst aber [l die mündigen
Das hellenistisch-römische Schulwesen Erwachsenen.!

Vgl Paul, Geschichte der christlichen Erziehung Antike und Mittelalter, Freiburg 1993,
1-27.
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Wieviel Religion braucht die Schule? 
Zur gesellschaftlichen Plausibilität von Religions- und Ethikunterricht 

In mehrfacher Hinsicht ist, speziell in Öster­
reich, das Verhältnis von Kirche(n) und 
Schule neu ins Gespräch gekommen: Die 
Abmeldung vom Religionsunterricht be­
ziehungsweise die Nichtteilnahme konfes­
sionsloser SchülerInnen wirft die Frage auf, 
wie der im Schulorganisationsgesetz fest­
geschriebene Auftrag der Schule weiterhin 
gewährleistet werden kann. Die Diskussion 
um eine mögliche Einführung eines Ethik­
unterrichtes für jene SchülerInnen, die nicht 
am Religionsunterricht teilnehmen, hat die 
Frage nach der gesellschaftlichen Plausi­
bilität eines konfessionell gebundenen Reli­
gionsunterrichtes neu angeheizt. Schließlich 
steht die Gesellschaft relativ hilflos dem 
Phänomen gegenüber, daß die zunehmende 
Individualisierung von Weltanschauungen 
zu einer Pluralität der Religionen führt, die 
zum Teil freischwebend und nicht mehr 
konfessionell eingebunden wirksam wer­
den. Auf dem Hintergrund dieser aktuel­
len Herausforderung fragt unser Autor, 
Professor für Katechetik und Religions­
pädagogik an der Universität Innsbruck, 
nach dem grundsätzlichen Verhältnis von 
Kirche - Religion - Schule - Gesellschaft. 
(Redaktion) 

Die frühkirchliche Skepsis gegenüber 
"religiösen" Schulen 

Das frühe Christentum traf auf eine 
Situation, in der die Schule selbst­
verständlich mit Religion verbunden 
war, allerdings - aus der Sicht der 
ChristInnen - mit heidnischer Religion. 
Das hellenistisch-römische Schulwesen 

war gut ausgebaut. In den Städten be­
suchten fast alle Kinder die Elementar­
schulen ab dem 7. Lebensjahr. Gerade 
dort breitete sich das Christentum 
zuerst aus. 
Die Inhalte des Unterrichts waren die 
antiken Mythologien und Philoso­
phien. Die Frage, vor der die frühe Kir­
che stand, war: Soll man ChristInnen 
die Schule verbieten? Selbst Tertullian 
(t nach 220), der scharfe Kritiker heid­
nischer antiker Bildung, verbot zwar 
für Christen den Beruf des Lehrers, 
verteidigte aber den Schulbesuch der 
Kinder. Er meinte, daß sich ein gläubi­
ger Schüler nicht um die heidnischen 
Inhalte kümmere, sondern der vorher 
gelernte Glaube sich immer durch­
setze. 
Auch nach der Konstantinischen Wen­
de war die Schule von der antiken 
Bildung bestimmt; sie wurde - u.a. 
von Augustinus - ausdrücklich in den 
Dienst der Schriftauslegung gestellt. 
Bis ins Mittelalter wurden heidnische 
Schulbücher verwendet. Gleichzeitig 
warnte noch Gregor der Große (t 604) 
vor der heidnischen Grammatik. 
Das frühe Christentum gründete keine 
eigenen Schulen, weil die Kinder zu­
nächst außerhalb des Gesichtswinkels 
der Gemeinden lagen. Gewisse Aus­
nahmen bildeten die frühen Klöster. 
Insgesamt wandte sich das Christen­
tum zunächst aber an die mündigen 
Erwachsenen. l 

Vgl. E. Paul, Geschichte der christlichen Erziehung 1. Antike und Mittelalter, Freiburg u.a. 1993, 
231-27. 
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Christliche Schulen Aufgabe des Staates War cS, glüc  C.  e
Staatsbürger heranzuziehen.

Nachdem das sStentum Staatsreli- U.a die Geistlichen dafür
g10N geworden WAär, wendete sich das

besondere Mittelalter Vel-
ständig. So gab die Schulordnung der
enediktinerabtei Weingarten VO!  - 1787

die Kirche auf „ihre” Schulen olgende Schulziele „J1. Die eIOr-
Der eijährige Elementarunterricht derung der Ehre es Der Wohl-
bestand Lernen des ABC und der stand einer bürgerlichen Gesellschaft
salmen, späater auch des Stundenge- Die eıgene Glückseligkeit eines
etes. Als Erstlesebuch diente eine Art Schu  es  ”3
tundenbuch, das gänglige Gebete,
Glaubensformeln und äufig vorkom-
mende liturgische Jlexte enthielt Nierr1ıic: ın Religion

der Reformation und Gegenrefor-
matıon wurde die chule die Kon- Mit der Einführung der gemeinen
fessionalisierung wichtig. Lesen- und Schulpflicht, die sich den deutsch-
schreibenlernen hief, den atechismus spra  gen eDieten otz Verord-
der einen der anderen Konfession LLUT allmählich durchsetzte,

lernen. „Bezügli der religiösen entstand auch eın eigenes Schulfach
Unterweisung sollen die Lehrpersonen Religion Die Christenlehre So. 1mM-
den atechismus vorlesen, samstags LiLieTr mehr VO.:  - der IC die Schule
die Katechismusfragen als Vorberei- verlegt werden. Geistliche gaben den

auf die Sonntagschristenlehre Religionsunterricht als Glaubensunter-
überprüfen, ansonsten die täglichen weisung, und die LehrerInnen rbeite-
Gebete, geistliche Lieder/liturgische ten ihnen Das Religionsbuc wurde
Gesänge vermitteln, den Ministranten- vielfac als eseDuc. benützt. ach

derdienst (Mefisdiener einüben und die Theresianischen Schulordnung
Schüler täglich eiligen Messe und (1784) bestand eine allgemeine sechs-
sonntags Predigt und Christenlehre, ährige Schulpflicht für Kinder; der
azu fünfmal (an Ostern, Schulzwang wurde allerdings erst
Pfingsten, Marıä Himme. Ner- durch OSe: {l eingeführt Geistliche
heiligen, Weihnachten) Beicht und weltliche Gewalt teilten sich die
führen, SOWI1E auf Erstbeicht und Erst- Schulaufsicht, die jedoch 21 als
kommunion vorbereiten.449 Funktionäre des Staates ausübten.
Erst ab 1700 wurde eiıine Skepsis g_ Erst Urc das Reichsvolksschulgesetz
genüber der generellen Schulaufsicht (1869) eiıne TUC des Liberalismus
Urc. dieenspürbar. das auf der Basıs des onkordates

VO  } 1855, des Staatsgrundgesetzes VO  -
1867 und des Staatskirchengesetzes

ute Christen und brauchbare VO  5 1868 beruht, wurden die chul-
Staatsbürger und die geistliche Schul-

au{fsıc. beendet und die Simultan-
Die Aufklärung Wäar VO: Erziehungs- schule mıt dem Pflichtgegenstand
und Bildungsoptimismus gepragt Religionsunterricht eingeführt Durch

Paul, Geschichte der ıstlıchen rziehung Barock und Aufklärung, reiburg 1.B. 1995, 37
nach Paul, Geschichte der christlichen rziehung 2,., 225
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Christliche Schulen 

Nachdem das Christentum Staatsreli­
gion geworden war, wendete sich das 
Blatt. Insbesondere im Mittelalter ver­
traute die Kirche auf "ihre" Schulen. 
Der ca. dreijährige Elementarunterricht 
bestand im Lernen des ABC und der 
Psalmen, später auch des Stundenge­
betes. Als Erstlesebuch diente eine Art 
Stundenbuch, das gängige Gebete, 
Glaubensformeln und häufig vorkom­
mende liturgische Texte enthielt. 
In der Reformation und Gegenrefor­
mation wurde die Schule für die Kon­
fessionalisierung wichtig. Lesen- und 
schreibenlernen hieß, den Katechismus 
der einen oder anderen Konfession 
zu lernen. "Bezüglich der religiösen 
Unterweisung sollen die Lehrpersonen 
den Katechismus vorlesen, samstags 
die Katechismusfragen als Vorberei­
tung auf die Sonntagschristenlehre 
überprüfen, ansonsten die täglichen 
Gebete, geistliche Lieder I liturgische 
Gesänge vermitteln, den Ministranten­
dienst (Meßdiener) einüben und die 
Schüler täglich zur heiligen Messe und 
sonntags zu Predigt und Christenlehre, 
dazu jährlich fünfmal (an Ostern, 
Pfingsten, Mariä Himmelfahrt, Aller­
heiligen, Weihnachten) zur Beicht 
führen, sowie auf Erstbeicht und Erst­
kommunion vorbereiten." 2 

Erst ab 1700 wurde eine Skepsis ge­
genüber der generellen Schulaufsicht 
durch die Kirchen spürbar. 

Gute Christen und brauchbare 
Staatsbürger 

Die Aufklärung war vom Erziehungs­
und Bildungsoptimismus geprägt. 
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Aufgabe des Staates war es, glückliche 
Staatsbürger heranzuziehen. 
U.a. waren die Geistlichen dafür zu­
ständig. So gab die Schulordnung der 
Benediktinerabtei Weingarten von 1787 
folgende Schulziele an: ,,1. Die Beför­
derung der Ehre Gottes. 2. Der Wohl­
stand einer bürgerlichen Gesellschaft. 
3. Die eigene Glückseligkeit eines 
Schulkindes".3 

Unterricht in Religion 

Mit der Einführung der Allgemeinen 
Schulpflicht, die sich in den deutsch­
sprachigen Gebieten trotz Verord­
nungen nur allmählich durchsetzte, 
entstand auch ein eigenes Schulfach 
Religion. Die Christenlehre sollte im­
mer mehr von der Kirche in die Schule 
verlegt werden. Geistliche gaben den 
Religionsunterricht als Glaubensunter­
weisung, und die LehrerInnen arbeite­
ten ihnen zu. Das Religionsbuch wurde 
vielfach als Lesebuch benützt. Nach 
der Theresianischen Schulordnung 
(1784) bestand eine allgemeine sechs­
jährige Schulpflicht für Kinder; der 
Schulzwang wurde allerdings erst 
durch Josef H. eingeführt. Geistliche 
und weltliche Gewalt teilten sich die 
Schulaufsicht, die jedoch beide als 
Funktionäre des Staates ausübten. 
Erst durch das Reichsvolksschulgesetz 
(1869) - eine Frucht des Liberalismus -, 
das auf der Basis des Konkordates 
von 1855, des Staatsgrundgesetzes von 
1867 und des Staatskirchengesetzes 
von 1868 beruht, wurden die Schul­
patronate und die geistliche Schul­
aufsicht beendet und die Simultan­
schule mit dem Pflichtgegenstand 
Religionsunterricht eingeführt. Durch 

E. Paul, Geschichte der christlichen Erziehung 2. Barock und Aufklärung, Freiburg LB. 1995, 37f. 
Zitiert nach: E. Paul, Geschichte der christlichen Erziehung 2., 225f. 
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das eichsvolksschulgesetz wurden Religionsunterricht unter
die Gemeinden genötigt, die 'erant- Ideologieverdacht

für die Schulen überneh-
11 und eue chulhäuser Z.U bauen. Heftiger als Österreich wurde den
Der ESUl wurde über- 70er Jahren der Religionsunterricht
acht Großer Wert wurde auf Leh- Deutschland mıit dem Argument be-
rerfortbildung gelegt stritten, da{fs sich eine weltanschauliche
Der Religionsunterricht als ruppe na die Kirchen (und

den Schulen wurde LUr mehr der offiziell zugelassenen Religionsge-
NS- unterbrochen, indem meinschaften elitäre Möglichkeiten

VOT allem durch personelle kın- die Vermittlung ihrer Ideologien
schränkungen praktisc) aushunger- Kinder und Jugendliche sicherten.

Das Religionsunterrichtsgesetz VO:  z Vielen sogenannten 68Sern, welche die
1949 und insbesondere das Schulge- Schule als eın Reproduktionsorgan der
etzwerk Von 1962, das dem Onkorda repressiven Gesellschaft sahen, das
zwischen der Republik Österreich und revolutionär verändert werden mUussSe,
dem Heiligen Rechnung tragt, War der Religionsunterricht eın Dorn
regelt bis eute das er' Von Auge. Da auf gesetzlicher ene die
Kirche und aa Hinblick auf den SC  a  e des Religionsunterrichtes
Religionsunterricht. kaum durchsetzbar WAar, wollte

VvVon innen her aushöhlen. Schü-
lerInnen wurden ZUT Abmeldung e_

Die Aufgabe der Osterreichischen mutig So enthält das damals
Schule 1mM 1NnNnDL1C auf s1  iche, au gekommene „kleine rote
2  relt  1Q1öse und soz1ale Werte schülerbuch neben Anweisungen

Onanie und Petting auch einen Vor-
Die Aufgabe der Öösterreichischen Schu- schlag, wI1e sich VO Religions-
le ach dem Schulorganisationsgesetz unterricht abmelde beziehungsweise
VO:  > 1962 ist CS, JJ der ntwicklung andere azu ermutigt.
der agen der Jugend nach den S1tt- Die Katholische Kirche reaglerte auf
lichen, religiösen und sSOzialen erten den Ideologieverdacht gegenüber dem
SOWI1e ach den erten des Wahren, Religionsunterricht ußerst kon-
uten und Schönen Urc eınen ihrer struktiver Weise. Beschluß ZUuUum

ntwicklungsstufe und ihrem Bil- Religionsunterricht auf der SOSCNaNN-
dungsweg entsprechenden Unterricht ten „Würzburger ynode  4 (1976), den
mitzuwirken.“ ISChOG 82 1)| Diese das Österreichische Katechetische
eindeutige Stellung der religiösen Hr- Direktorium wesentlichen en
ziehung der Schule ist nicht zufällig. übernahm, egründete die IC den
cht Jage VOTr der Beschlußfassung des Religionsunterricht nicht LUr eolo-
ulgesetzes 1962 wurden auf Drän- gisch, sondern zunächst VO:  5 der Auf-
gCn der Kirche die „religiösen Werte“ gabenstellung der Schule her. „Be!l der

Fühl  ' des der Schule LernendenVO:  5 der ursprünglic vorgesehenen
etzten Stelle vorgereiht. Der Gesetz- ist darzulegen, W as der nicht aus-

geber entsSchAic sich also bewußft tauschbare und als olcher notwendige
eine bestimmte Wertordnung, die der Beitrag des Religionunterrichts
Öösterreichischen chule zugrunde lie- Erreichung der Schulziele ist. Die Ver-

sCcH sollte schiedenen Theorien der uleen
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das Reichsvolksschulgesetz wurden 
die Gemeinden genötigt, die Verant­
wortung für die Schulen zu überneh­
men und neue Schulhäuser zu bauen. 
Der Schulbesuch wurde genau über­
wacht. Großer Wert wurde auf Leh­
rerfortbildung gelegt. 
Der Religionsunterricht als Pflichtfach 
an den Schulen wurde nur mehr in der 
NS-Zeit unterbrochen, indem man ihn 
- vor allem durch personelle Ein­
schränkungen - praktisch aushunger­
te. Das Religionsunterrichtsgesetz von 
1949 und insbesondere das Schulge­
setzwerk von 1962, das dem Konkordat 
zwischen der Republik Österreich und 
dem Heiligen Stuhl Rechnung trägt, 
regelt bis heute das Verhältnis von 
Kirche und Staat im Hinblick auf den 
Religionsunterricht. 

Die Aufgabe der österreichischen 
Schule im Hinblick auf sittliche, 
religiöse und soziale Werte 

Die Aufgabe der österreichischen Schu­
le nach dem Schulorganisationsgesetz 
von 1962 ist es, " ... an der Entwicklung 
der Anlagen der Jugend nach den sitt­
lichen, religiösen und sozialen Werten 
sowie nach den Werten des Wahren, 
Guten und Schönen durch einen ihrer 
Entwicklungsstufe und ihrem Bil­
dungsweg entsprechenden Unterricht 
mitzuwirken." [SchOG § 2 (1)]. Diese 
eindeutige Stellung der religiösen Er­
ziehung in der Schule ist nicht zufällig. 
Acht Tage vor der Beschlußfassung des 
Schulgesetzes 1962 wurden auf Drän­
gen der Kirche die "religiösen Werte" 
von der ursprünglich vorgesehenen 
letzten Stelle vorgereiht. Der Gesetz­
geber entschloß sich also bewußt für 
eine bestimmte Wertordnung, die der 
österreichischen Schule zugrunde lie­
gen sollte. 
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Religionsunterricht unter 
Ideologieverdacht 

Heftiger als in Österreich wurde in den 
70er Jahren der Religionsunterricht in 
Deutschland mit dem Argument be­
stritten, daß sich eine weltanschauliche 
Gruppe - nämlich die Kirchen (und 
offiziell zugelassenen Religionsge­
meinschaften) - elitäre Möglichkeiten 
für die Vermittlung ihrer Ideologien an 
Kinder und Jugendliche sicherten. 
Vielen sogenannten 68ern, welche die 
Schule als ein Reproduktionsorgan der 
repressiven Gesellschaft sahen, das 
revolutionär verändert werden müsse, 
war der Religionsunterricht ein Dom 
im Auge. Da auf gesetzlicher Ebene die 
Abschaffung des Religionsunterrichtes 
kaum durchsetzbar war, wollte man 
ihn von innen her aushöhlen. Schü­
lerInnen wurden zur Abmeldung er­
mutigt. So enthält das damals im 
Umlauf gekommene "kleine rote 
schülerbuch" neben Anweisungen zu 
Onanie und Petting auch einen Vor­
schlag, wie man sich vom Religions­
unterricht abmeldet beziehungsweise 
andere dazu ermutigt. 
Die Katholische Kirche reagierte auf 
den Ideologieverdacht gegenüber dem 
Religionsunterricht in äußerst kon­
struktiver Weise. Im Beschluß zum 
Religionsunterricht auf der sogenann­
ten "Würzburger Synode" (1976), den 
das Österreichische Katechetische 
Direktorium in wesentlichen Punkten 
übernahm, begründete die Kirche den 
Religionsunterricht nicht nur theolo­
gisch, sondern zunächst von der Auf­
gabenstellung der Schule her. "Bei der 
Fülle des in der Schule zu Lernenden 
ist darzulegen, was der nicht aus­
tauschbare und als solcher notwendige 
Beitrag des Religionunterrichts zur 
Erreichung der Schulziele ist. Die ver­
schiedenen Theorien der Schule bilden 
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infolgedessen eın erstes Krıterium für der Gemeinsamen ynode der Bistü-
I!er Deutschlands nımmMt die Kirchedie Bestimmung VO:  D Aufgaben und

Zielen eınes zukünftigen, 1SC schu- auch ernst, da{fß Religionsunterricht
ischen Religionsunterrichts.  44 el alle chülerInnen und S 1IUTr gläu-
bedient sich die ynode eines weıten bige beteiligt sind Der eligionsun-
Religionsbegriffs; S1e spricht VO  n terricht MU: gestaltet se1n, da{fs
„Weltdeutung der Sinngebung Urc auch für die Glauben angefochte-

1ien beziehungsweise sich OmentanTranszendenzbezug” . der Basıs
dieses weılten Religionsverständnisses als ungläubig bezeichnenden Schü-
egründete die ynode den eligions- erInnen sinnvoll ist und S1e N1IC.
unterriıic. der Schule ulturge- Gewissensnöte ring Spätestens se1t
schichtlich, anthropologisch und g- der ürzburger ynode ist auch kir-
sellschaftlich Diese egründungen chenoffiziell dokumentiert, da{fßs der
können bis heute als Su. angesehen Religionsunterricht der Schule nıicht
werden: der chlichen Nachwuchssicherung
„Es mufs Religionsunterricht der dient, sondern einen möglichst une1l-
chule geben, gennützigen Dienst der IC den

chülerInnen und der Schu-weil die Schule den Jungen Men-
le arsteschen muıt den geistigen Überliefe-

rungsen vertraut machen soll, die
TrTe Situation gepragt

DitenDiskussion denaben, und weil 1sten:' sEe1-
nEell Konfessionen unseren präa- Religionsunterricht
genden geistigen Überlieferungen
gehört; Der Burgfriede den Religions-
weil die ule dem jungen Men- unterricht hielt ach der ynode fast
schen ZUT Se.  S  erdung verhelfen 20 Jahre Erst 1988 entfachte der Nürn-
soll und weil der Religionsunterric berger Religionspädagoge Trec  en

eine eue Diskussion den Reliji-UuUrc. Seıin Fragen ach dem Sinn-
Grund azu hilft, die eigene olle gionsunterricht der Schule.7 Brecht-
und Aufgabe der emeinschaft ken argumentierte VOTr allem mıiıt der

desund en aNSsSCMESSCHN sehen zunehmenden Erfolgslosigkeit
un wahrzunehmen; Religionsunterrichtes und damilt, da{fs
weil die Schule sich nicht zufrieden dieser, wıe praktiziert werde, VO:  -

geben kann muıt der npassung des der offiziellen IC nıicht mehr abge-
chulers die verwaltete Welt und ec sel Er frage sich, ob sich die
weil der Religionsunterricht auf die Kirche nıcht aus eigenem VO Reli-
Relativierung unberechtigter bso- gionsunterricht zurückziehen solle,
Jutheitsansprüche angelegt ist, auf weil der SGtaat aufgrund der gesetZ-
Y”roteste Unstimmigkeiten lichen indung azu nicht der Lage
und auf verändernde aten. /1 6 sSe1l Anstelle des Religionsunterrichtes

Gemeinsame Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland Beschlüsse der
Vollversammlung, offizielle Gesamtausgabe 1, Freiburg 1.5 1976, 131
Gemeinsame 5Synode der Bıstümer, 132
Gemeinsame ynode der Bıstümer, 135

Brechtken, Ist der schulische Religionsunterricht noch retten?, 113 (1988),(
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infolgedessen ein erstes Kriterium für 
die Bestimmung von Aufgaben und 
Zielen eines zukünftigen, typisch schu­
lischen Religionsunterrichts."4 Dabei 
bedient sich die Synode eines weiten 
Religionsbegriffs; sie spricht von 
"Weltdeutung oder Sinngebung durch 
Transzendenzbezug"s. Auf der Basis 
dieses weiten Religionsverständnisses 
begründete die Synode den Religions­
unterricht in der Schule kulturge­
schichtlich, anthropologisch und ge­
sellschaftlich. Diese Begründungen 
können bis heute als gültig angesehen 
werden: 
"Es muß Religionsunterricht in der 
Schule geben, 
- weil die Schule den jungen Men­

schen mit den geistigen Überliefe­
rungen vertraut machen soll, die 
unsere kulturelle Situation geprägt 
haben, und weil Christentum in sei­
nen Konfessionen zu unseren prä­
genden geistigen Überlieferungen 
gehört; 

- weil die Schule dem jungen Men­
schen zur Selbstwerdung verhelfen 
soll und weil der Religionsunterricht 
durch sein Fragen nach dem Sinn­
Grund dazu hilft, die eigene Rolle 
und Aufgabe in der Gemeinschaft 
und im Leben angemessen zu sehen 
und wahrzunehmen; 

- weil die Schule sich nicht zufrieden 
geben kann mit der Anpassung des 
Schülers an die verwaltete Welt und 
weil der Religionsunterricht auf die 
Relativierung unberechtigter Abso­
lutheitsansprüche angelegt ist, auf 
Proteste gegen Unstimmigkeiten 
und auf verändernde Taten." 6 
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In der Gemeinsamen Synode der Bistü­
mer Deutschlands nimmt die Kirche 
auch ernst, daß im Religionsunterricht 
alle SchülerInnen und nicht nur gläu­
bige beteiligt sind. Der Religionsun­
terricht muß so gestaltet sein, daß er 
auch für die im Glauben angefochte­
nen beziehungsweise sich momentan 
als ungläubig bezeichnenden Schü­
lerlnnen sinnvoll ist und sie nicht in 
Gewissensnöte bringt. Spätestens seit 
der Wfuzburger Synode ist auch kir­
chenoffiziell dokumentiert, daß der 
Religionsunterricht in der Schule nicht 
der kirchlichen Nachwuchssicherung 
dient, sondern einen möglichst unei­
gennützigen Dienst der Kirche an den 
SchülerInnen und an der ganzen Schu­
le darstellt. 

Die neue Diskussion um den 
Religionsunterricht 

Der Burgfriede um den Religions­
unterricht hielt nach der Synode fast 
20 Jahre. Erst 1988 entfachte der Nürn­
berger Religionspädagoge J. Brechtken 
eine neue Diskussion um den Reli­
gionsunterricht in der Schule.7 Brecht­
ken argumentierte vor allem mit der 
zunehmenden Erfolgslosigkeit des 
Religionsunterrichtes und damit, daß 
dieser, so wie er praktiziert werde, von 
der offiziellen Kirche nicht mehr abge­
deckt sei. Er frage sich, ob sich die 
Kirche nicht aus eigenem vom Reli­
gionsunterricht zurückziehen solle, 
weil der Staat aufgrund der gesetz­
lichen Bindung dazu nicht in der Lage 
sei. Anstelle des Religionsunterrichtes 

Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der 
Vollversammlung, offizielle Gesamtausgabe 1, Freiburg i.B. 1976, 13I. 
Gemeinsame Synode der Bistümer, 132. 
Gemeinsame Synode der Bistümer, 135. 
J. Brechtken, Ist der schulische Religionsunterricht noch zu retten?, in: KatBl113 (1988), 776-784. 
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solle sich die IC für einen LIEU me1ılsten Bundesländern se1lit Jah-
Schafiienden Ethik- der Moralunter- rTen Prax1s ist. anc politisc. mot1!-
r1C. für alle SchülerInnen engagleren vlerten Forderungen gehen dafs

der Ethikunterrich: für alle SchülerIn-und dort einschlägiges edankengut
einbringen. Ihren Religionsunterricht 1i1enNn Pflichtgegenstand werden und den
solle die Kirche außerhalb des chul- Religionsunterricht die Position
etirieDes bieten und 1m übrigen eines freien Wahlangebotes versetzen
Hauptaugenmerk auf die chliche SO ere fordern den Ethikunter-
Katechese und auf die Medienarbeit richt 1Ur für jene SchülerInnen, die sich
richten. abmeldenVO Religionsunterricht

Brechtkens orschlag löste heftige der aus gesetzlichen Gründen nicht
Reaktionen innerhalb der Kirche aus ZU Religionsunterricht verpflichtet
und führte einem „offenen rı1e: Sind Wile auch immer argumentiert
aus dem Deutschen Katechetenverein“ wird, geht die rage, ob die
1990),® der ReligionslehrerInnen Schule bei steigenden Abmeldezahlen
ihrem hens ermutigen ollte, und VO: Religionsunterricht und immer
ZU ädoyer des Deutschen Kateche- mehr SchülerInnen, die nicht ZUuU
tenvereines „Religionsunterricht der Religionsunterricht verpflichtet sind,
Schule 1992).” Das ädoyer unter- weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen
streicht den Synodenbeschlufs un: kann, „„anl der ntwicklung der An-
akzentuiert 1n mehrfacher Weilse. agen der Jugend ach den SI  chen,
Vor allem die diakonale Begründung relig1ösen und sozialen erten SOWI1eEe
des Religionsunterrichtes WIN Vel- ach den erten des en, Guten
stärkt und der welıteren relig10ns- und Schönen UrCc einen ihrer Ent-
didaktischen Diskussion fruchtbar g_ wicklungsstufe und ihrem Bildungs-
macht.!® Anstöße die neuerTe DIis- WCS entsprechenden Unterricht mıiıt-
kussion den Religionsunterricht zuwirken“. ISchOG 82 1)] Das tat-
Tracnten auch die Öffnung des Ostens sächliche Problem der eligion der
und die Diskussion die Einführung chule besteht also nicht, wI1e manche
des Religionsunterrichtes den 1Derale ertreter des Ethikunterrichtes
deutschen Bundesländern. meınen, darin, da{fs der Religionsunter-

richt als Pflichtgegenstand, VO:  5 dem
D  a sich aus Gewissensgründen ab-

der eligion? melden kann, die weltanschauliche
Neutralität des säkularen Staates g-

Von unterschiedlichen, ja Teil fährde Ganz 1m egentel geht S
Interessen be- das emma des Staates, wI1e diewidersprüchlichen

stiımmt, WIT Österreich den Schule ihre gesetzli  en Jele erreichen
letzten Jahren die Einführung eines kann, WE sich chülerInnen VO:
thikunterrichtes den Schulen g_ Religionsunterricht größerer Zahl
fordert, WI1Ie Deutschland den abmelden beziehungsweise Sazu

Offener Brief AUS dem eutschen Katechetenverein, 115 (1990), 634 -641
Religionsunterricht der Schule. kın Plädoyer des Deutschen Katechetenvereins, 117
1992), 611-627/7.

10 Vgl Uu.. Werbick, Glaubensvermittlung eın glaubwürdiger 1ens! der Kirche?, Ders. Vom
Wagnis des Glaubens. Wiıe glaubwürdig ist der Glaube?, München 1995, 62-—10i
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solle sich die Kirche für einen neu zu 
schaffenden Ethik- oder Moralunter­
richt für alle SchülerInnen engagieren 
und dort einschlägiges Gedankengut 
einbringen. Ihren Religionsunterricht 
solle die Kirche außerhalb des Schul­
betriebes anbieten und im übrigen ihr 
Hauptaugenmerk auf die kirchliche 
Katechese und auf die Medienarbeit 
richten. 
J. Brechtkens Vorschlag löste heftige 
Reaktionen innerhalb der Kirche aus 
und führte u. a. zu einem "offenen Brief 
aus dem Deutschen Katechetenverein" 
(1990),8 der ReligionslehrerInnen in 
ihrem Dienst ermutigen sollte, und 
zum Plädoyer des Deutschen Kateche­
tenvereines "Religionsunterricht in der 
Schule" (1992).9 Das Plädoyer unter­
streicht den Synodenbeschluß und 
akzentuiert ihn in mehrfacher Weise. 
Vor allem die diakonale Begründung 
des Religionsunterrichtes wird ver­
stärkt und in der weiteren religions­
didaktischen Diskussion fruchtbar ge­
macht. lO Anstöße für die neuere Dis­
kussion um den Religionsunterricht 
brachten auch die Öffnung des Ostens 
und die Diskussion um die Einführung 
des Religionsunterrichtes in den neuen 
deutschen Bundesländern. 

Ethik oder Religion? 

Von unterschiedlichen, ja zum Teil 
widersprüchlichen Interessen be­
stimmt, wird in Österreich in den 
letzten Jahren die Einführung eines 
Ethikunterrichtes an den Schulen ge­
fordert, wie er in Deutschland in den 
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meisten Bundesländern seit ca. 20 Jah­
ren Praxis ist. Manche politisch moti­
vierten Forderungen gehen dahin, daß 
der Ethikunterricht für alle SchülerIn­
nen Pflichtgegenstand werden und den 
Religionsunterricht in die Position 
eines freien Wahlangebotes versetzen 
sollte. Andere fordern den Ethikunter­
richt nur für jene SchülerInnen, die sich 
vom Religionsunterricht abmelden 
oder aus gesetzlichen Gründen nicht 
zum Religionsunterricht verpflichtet 
sind. Wie auch immer argumentiert 
wird, es geht um die Frage, ob die 
Schule bei steigenden Abmeldezahlen 
vom Religionsunterricht und immer 
mehr SchülerInnen, die nicht zum 
Religionsunterricht verpflichtet sind, 
weiterhin ihrer Aufgabe nachkommen 
kann, "an der Entwicklung der An­
lagen der Jugend nach den sittlichen, 
religiösen und sozialen Werten sowie 
nach den Werten des Wahren, Guten 
und Schönen durch einen ihrer Ent­
wicklungsstufe und ihrem Bildungs­
weg entsprechenden Unterricht mit­
zuwirken". [SchOG § 2 (1)] Das tat­
sächliche Problem der Religion in der 
Schule besteht also nicht, wie manche 
liberale Vertreter des Ethikunterrichtes 
meinen, darin, daß der Religionsunter­
richt als Pflichtgegenstand, von dem 
man sich aus Gewissensgründen ab­
melden kann, die weltanschauliche 
Neutralität des säkularen Staates ge­
fährde. Ganz im Gegenteil geht es um 
das Dilemma des Staates, wie die 
Schule ihre gesetzlichen Ziele erreichen 
kann, wenn sich SchülerInnen vom 
Religionsunterricht in größerer Zahl 
abmelden beziehungsweise nicht dazu 

Offener Brief aus dem Deutschen Katechetenverein, in: KatBl115 (1990), 634-641. 
Religionsunterricht in der Schule. Ein Plädoyer des Deutschen Katechetenvereins, in: KatBl 117 
(1992),611-627. 

10 Vgl. U.a. J. Werbick, Glaubensvermittlung - ein glaubwürdiger Dienst der Kirche?, in: Ders. Vom 
Wagnis des Glaubens. Wie glaubwürdig ist der Glaube?, München 1995, 62-100. 
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verp.  et sind; eın „Unterrichtsprin- und Erfahrungsbezu WI1e keinem
44  Zip das allen Unterrichts- anderen Fach der chule als ubjekte
fächern ZUuU berücksichtigen ist, WIT bei ernst- und aANSCHOMUNEN.
der praktischen Unverbindlichkei Alle handlungsorientierten Ansätze
dieser Prinzıplen kaum eine Ösung der Religionsdidaktik greifen ber den
darstellen eligionsunterricht hinaus das
Die religiöse und weltanschauliche Schulgeschehen eın und verändern das
eu des SGtaates ist 3 als Schulklima und die ulkultur
relig1öser und weltanschaulicher In- solidarisierender Weise.
i1fferentismus verstehen. CGanz Eine Herausforderung, die gesell-
egentei geht darum, weltanschau- schaftlich noch nicht ausreichendem
ches, religiöses und ScCNes en Mafle erkann) ist, STe die religiöse
von StaatsbürgerInnen und VO  - Ge- ung angesichts der Pluralität VO  o
meinschaften chützen und Rege- Religion dar. der „Vielfalt und jel-
ungen die freie Religionsausübun: gestaltigkeit VO'  a} Lebenswerten und

VO  = Werten,und ethische Selbstbestimmung Lebensorientierungen,
en Davon ist der Bildungsbereich Religionen und Weltanschauungen,
besonders er WE den WIe s1e die Situation gesellschaft-
enschen seiner thischen und licher Individualisierung und uralıi-

eIDSTIDe-weltanschaulich-religiösen sierung charakteristisch S1N.  44 1: geht C<

stimmung ernst nımmt die rage, religiöse und weltan-
schauliche Urteilsfähigkeit gebilde

„Religion der ugend” ım Plural WIN Dier VO:  - ura
edeute ugendliche nicht

Neuere religionssoziologische Studien eınen Zuwachs VO!  5 Freiheit; Funda-
zeigen, da{fs Sinndeutungen, 'an- mentalismen und gewalttätige Aus-
schauungen und Religion immer star- schreitungen und Ul.a. SiNnd Signale
ker individualisiert werden und fast nicht ewältigter Pluralität. Die Vielfalt
ausschlieflic. VONN den persönlichen mufß erst gelernt werden. Konse-
Lebensgeschichten bestimmt sind Dies Qquenz für den Religionsunterricht e_
hat olge, dafß sich die Vielfalt salalı sich uUS der Pluralität VO  - Religion
VOon Sinndeutungen, 'eltanschauun- zwangsläufig, da{fß alles Lernen die-
gCn und eligionen esell- SE Unterrichtsgegenstand VO  } eiıner
schaft prunghaft erhöht besonde- interkulturellen, ökumenischen und
IeTr Weise 1fft 1es für Jugendliche interreligiösen Perspektive gepragt

Schweitzer‘!! S1e'| als wesentliche sSeın mu{fß
LTEeU«€E  e Aufgabe des eligionsunterrich-
tes die biographische Begleitung VO:  o Ethikunterricht und Theologie
Kindern und Jugendli  en ihrer
Sinnsuche und weltanschaulich reli- Wer also den Religionsunterricht nicht
g1ösen Urilentierung. Didaktisch SC als ideologische oktrination kirch-
hen werden SchülerInnen eli- Licher (und SOMıIt nıicht mehr allgemein
gionsunterricht muıt seiInem ens- anerkannter) Wertvorstellungen, (1l

Schweitzer, Die Suche nach eigenem Glauben. Einführung die Religionspädagogik des
Jugendalters, Gütersloh 1996

Schweitzer, a.a.Q., 173
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verpflichtet sind; ein "Unterrichtsprin­
zip" Ethik, das in allen Unterrichts­
fächern zu berücksichtigen ist, wird bei 
der praktischen Unverbindlichkeit 
dieser Prinzipien kaum eine Lösung 
darstellen. 
Die religiöse und weltanschauliche 
Neutralität des Staates ist nicht als 
religiöser und weltanschaulicher In­
differentismus zu verstehen. Ganz im 
Gegenteil geht es darum, weltanschau­
liches, religiöses und ethisches Leben 
von StaatsbürgerInnen und von Ge­
meinschaften zu schützen und Rege­
lungen für die freie Religionsausübung 
und ethische Selbstbestimmung zu 
treffen. Davon ist der Bildungsbereich 
besonders berührt, wenn man den 
Menschen in seiner ethischen und 
weltanschaulich-religiösen Selbstbe­
stimmung ernst nimmt. 

"Religion der Jugend" im Plural 

Neuere religionssoziologische Studien 
zeigen, daß Sinndeutungen, Weltan­
schauungen und Religion immer stär­
ker individualisiert werden und fast 
ausschließlich von den persönlichen 
Lebensgeschichten bestimmt sind. Dies 
hat zur Folge, daß sich die Vielfalt 
von Sinndeutungen, Weltanschauun­
gen und Religionen in unserer Gesell­
schaft sprunghaft erhöht. In besonde­
rer Weise trifft dies für Jugendliche zu. 
F. Schweitzer 11 sieht als wesentliche 
neue Aufgabe des Religionsunterrich­
tes die biographische Begleitung von 
Kindern und Jugendlichen in ihrer 
Sinnsuche und weltanschaulich reli­
giösen Orientierung. Didaktisch gese­
hen werden SchülerInnen im Reli­
gionsunterricht - mit seinem Lebens-

381 

und Erfahrungsbezug - wie in keinem 
anderen Fach der Schule als Subjekte 
ernst- und angenommen. 
Alle handlungsorientierten Ansätze 
der Religionsdidaktik greifen über den 
Religionsunterricht hinaus in das 
Schulgeschehen ein und verändern das 
Schulklima und die Schulkultur in 
solidarisierender Weise. 
Eine Herausforderung, die gesell­
schaftlich in noch nicht ausreichendem 
Maße erkannt ist, stellt die religiöse 
Bildung angesichts der Pluralität von 
Religion dar. In der "Vielfalt und Viel­
gestaltigkeit von Lebenswerten und 
Lebensorientierungen, von Werten, 
Religionen und Weltanschauungen, 
wie sie für die Situation gesellschaft­
licher Individualisierung und Plurali­
sierung charakteristisch sind" 12, geht es 
um die Frage, wo religiöse und weltan­
schauliche Urteilsfähigkeit gebildet 
wird. Die Erfahrung von Pluralität 
bedeutet für Jugendliche nicht nur 
einen Zuwachs von Freiheit; Funda­
mentalismen und gewalttätige Aus­
schreitungen und u.a. sind Signale 
nicht bewältigter Pluralität. Die Vielfalt 
muß erst gelernt werden. Als Konse­
quenz für den Religionsunterricht er­
gibt sich aus der Pluralität von Religion 
zwangsläufig, daß alles Lernen in die­
sem Unterrichtsgegenstand von einer 
interkulturellen, ökumenischen und 
interreligiösen Perspektive geprägt 
sein muß. 

Ethikunterricht und Theologie 

Wer also den Religionsunterricht nicht 
als ideologische Indoktrination kirch­
licher (und somit nicht mehr allgemein 
anerkannter) Wertvorstellungen, son-

11 F. Schweitzer, Die Suche nach eigenem Glauben. Einführung in die Religionspädagogik des 
Jugendalters, Gütersloh 1996. 

12 F. Schweitzer, a.a.O., 173. 



287 Scharer/ Wieviel Religion braucht die Schule?

dern „als Einrichtung Entfaltung ausforderung dar. Ahnlich wI1ıe der
und EW religiöser und elt- usbildung der ReligionslehrerInnen
anscha  er Fre  1 sehen kann, der Zusammenhang VONn Theologie,
und dafür sprechen alle eEUeEeTeEeN Kon- Biographie und konkretem Bildungs-
zep des Religionsunterrichtes seit der andeln sowohl Hinblick auf 1e
Würzburger ynode, wird nicht die eigene eDens- und Glaubensgeschich-

te als auch auf die der Kinder undEntideologisierung der chule durch
den Ersatz dieses Unterrichtsgegen- ugendlichen immer eu:  er Se-
standes Auge en. jelmehr geht sehen wird !* ist auch eiıne Qualifizie-
C  ©5  c bei der Einführung eines ersatzwel- für die Erteilung des Ethikunter-
SE Ethikunterri  tes die Not VOomn richtes ohne die kritische Reflexion
chule und Gesellschaft angesichts von lebensgeschichtlich geprägter thischer
Kindern und ugendlichen, die nicht Anschauungen, Einstellungen und
mehr im Religionsunterricht eilneh- Handlungen nicht verantwortbar. Aus

und daher VOon einem wesentli- all dem WIT eutlich, da{fs das Inter-
chen Teil des Bildungsauftrages PESSEC und der hens:;er Theo-
geschlossen sind der sich selbst aus- logInnen der onzeption eines

thikunterrichtes eine estationschließen. Begründungen des
unterrichtes aus einer eralen 'Os1- kirchlichen Machtanspruches ist, der
tion Von ertneutralität, wIıe S1e einer Reideologisierung der Schule

ahrhunder vorherrschend WAälrl, führen onnte, sondern die SeiIDStver-
greifen schon deshalb kurz, weil STan! und gesellschaftlich höchst
eine weltanschaulich neutrale Ethik- ringliche Verantwortung VO:  > Wissen-
beziehungsweise Werteerziehung 1n- schaftlern, denen die orschung den
sofern nicht geben kann, als dieser die Sinn-, Wert- und Glaubensfragen Von

enschen einer offenen Gesellschafür das andeln notwendigen Stimu-
lationen, Visionen und Bewährungen spezifisc aufgetragen ist
ehlen. Es wäre, als ob -  S schwim-
C111 ernte, ohne jemals 1Ns Wasser 'elche Religion braucht
gehen, der eiıne Sprache, ohne die Schule?
sprechen. Da thisches Lernen auf
andeln abzielt und das eigene Han- Der Dienst VO):  — TheologInnen n der
deln reflektiert, ist iImmer durch GSinn- und Wertorientierung VO  } Chule
Motivationen bestimmt, die sich nicht und Gesellschaft impliziert auch den
allein aQus dem wissenschaftlichen DIS- 1UusSscChen mıiıt der Pluralität
Uurs ethischer Systeme gewinnen las- VO:  > eligion; denn kann nicht
SC}  S eiINe x-beliebige Religion gehen, welche
Die USW.; und die Aus- und Fort- die Schule „braucht“. Im sakularen
ung VO'  - thiklehrer StTe Bildungszusammenhang kann nıe-
eine besondere gesellschaftliche Her- mand mehr die ugen VOT der eDens-

13 Kalb, Staat und Kirche Österreich und einıge staatskirchenrechtliche Perspektiven, ctho
catholica 1/96, vgl Schinkele, Staatskirchenrechtliche Überlegungen ZUXI aktuellen Diskus-

14
S1ON[ Religions- un Ethikunterricht, Sterr. rchiv für Kirchenrecht 4 F 1993, 220255
Vgl St Klein, Theologie und empirische Biographieforschung. Methodische Zugänge ZUr
Lebens- und Glaubensgeschichte und Bedeutung eine erfahrungsbezogene Theologie,
Stuttgart u.a.QO. 1994 Scharer, An Lebensgeschichten Anteil nehmen eıne ance für Ver-
kündigung und Gemeindekatechese? Diakonia 1995), 24 —729
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dem "als Einrichtung zur Entfaltung 
und Bewährung religiöser und welt­
anschaulicher Freiheitl/!3 sehen kann, 
und dafür sprechen alle neueren Kon­
zepte des Religionsunterrichtes seit der 
Wfuzburger Synode, wird nicht die 
Entideologisierung der Schule durch 
den Ersatz dieses Unterrichtsgegen­
standes im Auge haben. Vielmehr geht 
es bei der Einführung eines ersatzwei­
sen Ethikunterrichtes um die Not von 
Schule und Gesellschaft angesichts von 
Kindern und Jugendlichen, die nicht 
mehr am Religionsunterricht teilneh­
men und daher von einem wesentli­
chen Teil des Bildungsauftrages aus­
geschlossen sind oder sich selbst aus­
schließen. Begründungen des Ethik­
unterrichtes aus einer liberalen Posi­
tion von Wertneutralität, wie sie im 
19. Jahrhundert vorherrschend war, 
greifen schon deshalb zu kurz, weil es 
eine weltanschaulich neutrale Ethik­
beziehungsweise Werteerziehung in­
sofern nicht geben kann, als dieser die 
für das Handeln notwendigen Stimu­
lationen, Visionen und Bewährungen 
fehlen. Es wäre, als ob man schwim­
men lernte, ohne jemals ins Wasser zu 
gehen, oder eine Sprache, ohne zu 
sprechen. Da ethisches Lernen auf 
Handeln abzielt und das eigene Han­
deln reflektiert, ist es immer durch 
Motivationen bestimmt, die sich nicht 
allein aus dem wissenschaftlichen Dis­
kurs ethischer Systeme gewinnen las­
sen. 
Die Auswahl und die Aus- und Fort­
bildung von EthiklehrerInnen stellt 
eine besondere gesellschaftliche Her-
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ausforderung dar. Ähnlich wie in der 
Ausbildung der ReligionslehrerInnen 
der Zusammenhang von Theologie, 
Biographie und konkretem Bildungs­
handeln sowohl im Hinblick auf die 
eigene Lebens- und Glaubensgeschich­
te als auch auf die der Kinder und 
Jugendlichen immer deutlicher ge­
sehen wird!4, ist auch eine Qualifizie­
rung für die Erteilung des Ethikunter­
richtes ohne die kritische Reflexion 
lebensgeschichtlich geprägter ethischer 
Anschauungen, Einstellungen und 
Handlungen nicht verantwortbar. Aus 
all dem wird deutlich, daß das Inter­
esse und der Dienst christlicher Theo­
logInnen an der Konzeption eines 
Ethikunterrichtes keine Manifestation 
kirchlichen Machtanspruches ist, der 
zu einer Reideologisierung der Schule 
führen könnte, sondern die selbstver­
ständliche und gesellschaftlich höchst 
dringliche Verantwortung von Wissen­
schaftlern, denen die Forschung an den 
Sinn-, Wert- und Glaubensfragen von 
Menschen in einer offenen Gesellschaft 
spezifisch aufgetragen ist. 

Welche Religion braucht 
die Schule? 

Der Dienst von TheologInnen an der 
Sinn- und Wertorientierung von Schule 
und Gesellschaft impliziert auch den 
kritischen Umgang mit der Pluralität 
von Religion; denn es kann nicht um 
eine x-beliebige Religion gehen, welche 
die Schule "braucht". Im säkularen 
Bildungszusammenhang kann nie­
mand mehr die Augen vor der lebens-

13 H. Kalb, Staat und Kirche in Österreich und einige staatskircl:!enrechtliche Perspektiven, in: actio 
catholica 1/96, 11. - vgl. B. Schinkeie, Staatslgrchenrechtliche Uberlegungen zur aktuellen Diskus­
sion um Religions- und Ethikunterricht, in: Osterr. Archiv für Kirchenrecht 42,1993,220-255. 

14 Vgl. u.a. St. Klein, Theologie und empirische Biographieforschung. Methodische Zugänge zur 
Lebens- und Glaubensgeschichte und ihre Bedeutung für eine erfahrungsbezogene Theologie, 
Stuttgart u.a.O. 1994. M. Scharer, An Lebensgeschichten Anteil nehmen - eine Chance für Ver­
kündigung und Gemeindekatechese? in: Diakonia 26 (1995), 24-29. 
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geschichtlich gepragten Pluralität VO  . dem Schulhjahr 997/98 ein1ıgen
innkonstruktionen, Wertvorstellun- Öösterreichischen Schulen erprobt wird,
SCn und Religiositäten verschließen. mufs seine Existenzberechtigung

fürchten der diese allein auf der (imDeutungshilfen für das Verstehen und
die Unterscheidung konstruktiver und Falle des eligionsunterrichtes sehr
estruktiver Formen VO  . Religion guten gesetzlichen Absicherung be-
werden immer dringlicher. Deswegen gründen. Die erbannung dieser g..
ist auch der Beitrag VO:  o ystemati- sellschaftlich wichtigen Bildungsbe-
schen TheologInnen diesem Kontext reiche 15 der Schule MuUu angesichts
unverzichtbar. der Ergebnisse neuester Jugend- und
erder Religionsunterricht och eın Gesellschaftstudien geradezu SUr
ersatzweliser unterricht, WI1e ab erscheinen.

KATHOLISCH- I HEFOLOGISCHE HOCHSCHULE LINZ
BETHLEHEMSTRASSE 2 ' / LINZ

DIES ÄCADEMICUS
FREITAG, OVEMBER 1997

Wır opfern UunNs ode Zur nflation eines Begriffes
den edien und der alltäglichen Komm:  ation wird häufig Von Opfern gesprochen: Opfer des

Straßenverkehrs, der Naturkatastrophen und kriegerischer Auseinandersetzungen werden beklagt,
Opfer imineller ater CrTeESCN Mitgefühl, Spar- und Steueropfer mussen VOon en gebrac werden;
bei unangenehmen Aufgaben wird jemand gesucht, der sich opfert. Nur der Theologie scheint der
fer-Begriff weitgehend geraten senmn. el!|  \WO! Ur eıne hristliche
Theologie, dıe siıch ihrer Tadıtıon verpflichtet weiß, unverzichtbar sein.
Der lesjä  ge Dies Academicus der Katholisch-Theologischen Hochschule MO einige
Dimensionen derenede VO)] Opfer mıit außertheologischen Vorstellungen onirontdueren.
Der einleitende Hauptvortrag wird deshalb tiefenpsychologische und psychohistorische Aspekte VOT-
tellen. Die bendliche Videopräsentation hat das Ziel, der ema:; medialen usdrucksformen
nachzugehen und Anknüpfungspunkte für eiıne useinandersetzung finden.

0-—1. Uhr
pfer und Schuld ın der unbewuften Dynamik gesellschaftlicher Prozesse

Dr. Ludwig Janus (Heidelberg)
0-1

Vom pfer muß 14N dennoch reden

Jesu Tod eın ertod? Die esse eine Opferfeier?
Prof. istoph Niemand ANZ Prof. Dr. Winfried aunerlanı:ı Linz)

Imbiß

19.00 —21.00
Opfer-Medien. Kurzfilmbeispiele und Deutungsversuche

Dr. asWörther ünchen)
Von 0-12. finden rbeitskreise der Hochschule ZUIN Thementfeld „Opfer” statt

Die Teilnahme daran ist nach Voranmeldung möglich.
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geschichtlich geprägten Pluralität von 
Sinnkonstruktionen, Wertvorstellun­
gen und Religiositäten verschließen. 
Deutungshilfen für das Verstehen und 
die Unterscheidung konstruktiver und 
destruktiver Formen von Religion 
werden immer dringlicher. Deswegen 
ist auch der Beitrag von Systemati­
schen TheologInnen in diesem Kontext 
unverzichtbar. 
Weder der Religionsunterricht noch ein 
ersatzweiser Ethikunterricht, wie er ab 

dem Schuljahr 1997/98 in einigen 
österreichischen Schulen erprobt wird, 
muß um seine Existenzberechtigung 
fürchten oder diese allein auf der (im 
Falle des Religionsunterrichtes sehr 
guten) gesetzlichen Absicherung be­
gründen. Die Verbannung dieser ge­
sellschaftlich wichtigen Bildungsbe­
reiche aus der Schule müßte angesichts 
der Ergebnisse neuester Jugend- und 
Gesellschaftstudien geradezu absurd 
erscheinen. 

KATHOLISCH-THEOLOGISCHE HOCHSCHULE LINZ 
BETHLEHEMSfRASSE 20, A-4020 LINZ 

DIES ACADEMICUS 
FREITAG, 14. NOVEMBER 1997 

Wir opfern uns zu Tode - Zur Inflation eines Begriffes 
In den Medien und in der alltäglichen Kommunikation wird häufig von Opfern gesprochen: Opfer des 
Straßenverkehrs, der Naturkatastrophen und kriegerischer Auseinandersetzungen werden beklagt, 
Opfer krimineller Täter erregen Mitgefühl, Spar- und Steueropfer müssen von allen gebracht werden; 
bei unangenehmen Aufgaben wird jemand gesucht, der sich opfert. Nur in der Theologie scheint der 
Opfer-Begriff weitgehend in Mißkredit geraten zu sein. Gleichwohl dürfte er für eine christliche 
Theologie, die sich ihrer Tradition verpflichtet weiß, unverzichtbar sein. 

Der diesjährige Dies Academicus der Katholisch-Theologischen Hochschule Linz möchte einige 
Dimensionen der christlichen Rede vom Opfer mit außertheologischen Vorstellungen konfrontieren. 
Der einleitende Hauptvortrag wird deshalb tiefenpsychologische und psychohistorische Aspekte vor­
stellen. Die abendliche Videopräsentation hat das Ziel, der Thematik in medialen Ausdrucksformen 
nachzugehen und Anknüpfungspunkte für eine Auseinandersetzung zu finden. 

14.00-15.30 Uhr 

Opfer und Schuld in der unbewußten Dynamik gesellschaftlicher Prozesse 
Dr. Ludwig Janus (Heidelberg) 

16.00-17.30 Uhr 

Vom Opfer muß man dennoch reden 

1. Jesu Tod - ein Opfertod? 2. Die Messe - eine OpferJeier? 
Prof. Dr. Christoph Niemand (Linz) Prof. Dr. Winfried Haunerland (Linz) 

Imbiß 

19.00-21.00 Uhr 
Opfer-Medien. Kurzfilmbeispiele und Deutungsversuche 

Dr. Matthias Wörther (München) 

Von 10.00 -12.00 Uhr finden Arbeitskreise der Hochschule zum Themenfeld "Opfer" statt. 
Die Teilnahme daran ist nach Voranmeldung möglich. 


